
Im November 2004 hat Nordrhein-Westfalen
als erstes Bundesland die Gesetze zur Einfüh-
rung eines kaufmännisch unterlegten Haushalts-
und Rechnungswesens (kurz „Doppik“) be-
schlossen. Andere Bundesländer werden mit ge-
wissem zeitlichen Versatz folgen. Ab 2009/2010
werden wir in den meisten Bundesländern ein
Haushalts- und Rechnungswesen auf kaufmän-
nischer Basis besitzen. Nachfolgend sollen nur ei-
nige Aspekte aus der Sicht von Theorie und Pra-
xis angesprochen werden. Dabei wird auch die
Frage gestellt, inwieweit ein neues kommunales
Haushaltsrecht Schnittstellen und Berührungs-
punkte zu den Rechnungssystemen der kommu-
nalen Unternehmen hat und welche Perspekti-
ven, aber auch Probleme sich daraus ergeben
können. 

Die Doppik unterstützt die angestrebten
Reformziele der Kommunalverwaltung
durch ein geschlossenes, ressourcenver-
brauchsorientiertes Rechnungssystem. Sie
ermöglicht damit die Vereinheitlichung des
Rechnungswesens im Konzern Kommune.
Das für die künftige Haushaltsplanung und
den Jahresabschluss erforderliche Know-how

muss in die Verwaltung durch Schulungen
bzw. interne und externe Unterstützung Ein-
lass finden. Andererseits kann auf einen ho-
hen Informations- und Erfahrungsstand bei
kommunalen Unternehmen der Ver- und
Entsorgung, des Verkehrsbereichs und der
Wohnungswirtschaft zurückgegriffen wer-
den. Obgleich es bei Planung und Rech-
nungsvollzug z. B. zwischen Stadtwerken
und dem künftigen kaufmännischen Haus-
haltsrecht der Kommunen weiterhin deutli-
che Unterschiede geben wird, ist doch ein ge-
meinsamer roter Faden vorgegeben, der letzt-
endlich bei einem Gesamtkonzernabschluss
endet. Es wäre deshalb überlegenswert, in ge-
wissem Umfange personelle und technische
Ressourcen der kommunalen Betriebe in An-
spruch zu nehmen. 

Schonungsloser Spiegel
Das doppische Haushalts- und Rech-

nungswesen baut auf einem vollständigen
Nachweis des Ressourcenaufkommens und -
verbrauchs auf und weist damit auch kalkula-
torische Abschreibungen, Rückstellungen
und bei „reiner Lehre“ sogar kalkulatorischer

Zinsen und Wagnisse aus. „Gewinn“ oder
„Verlust“ werden als Jahresüberschuss oder -
fehlbetrag in die Bilanz übertragen. Bei ei-
nem positiven Saldo erhöht sich das Eigenka-
pital, bei einem negativen wird zuerst die
Ausgleichsrücklage, sollte diese nicht ausrei-
chen, die allgemeine Rücklage mehr und
mehr aufgezehrt. 

Parallel dazu besteht der positive Aspekt,
dass Kommunalpolitik und -verwaltung
„schonungslos“ die Ergebnisse ihrer Gebüh-
ren- und Tarifpolitik vor Augen geführt be-
kommen. Hat man in der Vergangenheit bei
Betriebskosten, vor allem aber bei Abschrei-
bungen und Rückstellungen durch weitge-
hende Ignoranz „geschummelt“, wird dies
nun offenkundig. Dies betrifft im Übrigen
nicht nur originär kommunale Aufgabenbe-
reiche wie Kultur, Jugend, Sozialeinrichtun-
gen, Sport, Bäder und Tourismus, vielmehr
werden von kommunalpolitischen Akteuren
auch wieder Fragen nach Effizienz und Ko-
stendeckung bei ausgegliederter Aufgabener-
füllung gestellt. Während Stadt- und Gemein-
dewerke mit den Schwerpunktbereichen
Strom, Gas, Fernwärme, ggf. auch Wasser
und Abwasser, ihre Fähigkeit, nicht nur ko-
stendeckend, sondern mit erheblichen Ge-
winnausschüttungen für die Kommune zu
arbeiten, schon reichlich unter Beweis ge-
stellt haben, wird man vor allem bei hoch de-
fizitären Verkehrsbetrieben erneut einen
deutlich steigenden Beitrag zur Haushalts-
konsolidierung im „Gesamtkonzern Stadt“
anmahnen und damit nicht umhin kommen,
Permanenz und Dichte des Leistungsangebo-
tes, Gebühren- bzw. Tarifstrukturen sowie
Wirkungsweisen des kommunalen Querver-
bundes auf den Prüfstand zu stellen. 

Gewinnquellen und Defizittreiber
Die Vorteile einer Konzernrechnungsle-

gung liegen auf der Hand. Sie erlaubt eine
mittel- und langfristige Finanz- und Haus-
haltsdisposition, eingebettet in eine strategi-
sche Kommunal- und Unternehmenspolitik,
die nicht nur die Kommunalverwaltung im
engeren Sinne, sondern auch die kommuna-
len Beteiligungen bis hin zu Eigengesell-
schaften und gemischtwirtschaftlichen Un-
ternehmen in privater Rechtsform umfasst.
Große Kommunalbetriebe wie Stadtwerke,
Verkehrsunternehmen, Wohnungsbaugesell-
schaften, Krankenhäuser leisten einen signi-
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Von der Kameralistik zur Doppik

Buchhalterische Revolution
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Ein abgestimmtes einheitliches Rechnungssystem zwischen Kernverwaltung und kommunalen
Unternehmen bringt erhebliche Vorteile. Die Aufstellung von Corporate-Governance-Prinzipien (die
vor allem Stellung/Kompetenz und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen kommunalpolitischen
Organen, Verwaltung und Gremien in kommunalen Unternehmen ortsbezogen umsetzen bzw. regeln
sollen) für Kommunen ist erstrebenswert. Vorerst drücken Städte und Gemeinden aber andere
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fikanten Haushaltsbeitrag bzw. nehmen die
Haushaltswirtschaft der Kommune in erheb-
lichem Umfang in Anspruch. Der Konzern-
abschluss zeigt hier nicht nur ein hohes Maß
an Transparenz und ermöglicht die Darstel-
lung aller Vermögens-, Ertrags- und Liquidi-
tätspositionen, er unterstützt auch interne
und externe Benchmarkingprozesse, weist
Kosten- und Defizittreiber aus, schafft Grund-
lagen für ein verwaltungs- und unterneh-
mensübergreifendes Personalmanagement
und gibt kommunalen Mandatsträgern bis
hin zu den Aufsichtsräten in kommunalen
Unternehmen unerlässliche Hilfestellung in
Fragen kommunaler Haushalts- und Wirt-
schaftsplanung. 

Aber auch Problemstellungen sollten
nicht ignoriert werden. Es ist kritisch zu hin-
terfragen, ob nach dem Vorbild Nordrhein-
Westfalens kommunale Beteiligungen unter
50% ein „Mauerblümchendasein“ fristen
müssen. Man stelle sich vor, eine Großstadt
hält noch 49 % der Anteile an ihren Stadtwer-
ken. Hieraus eine nachrangige Bedeutung
dieses Engagements zu unterstellen, wäre
verfehlt. 

Auch wenn künftig ein grundsätzlich ein-
heitliches Rechnungswesen in Kernverwal-
tung und kommunalen Unternehmen einge-
setzt wird, so gilt es doch auf einige Unter-
schiede hinzuweisen, die auch weiterhin eine
differenzierte Betrachtung erfordern. 

Investition dank Cashflow-Management

In der engeren Kommunalverwaltung
wird das Eigenkapital weitgehend durch Sal-
dierung des Vermögens mit den Verbindlich-
keiten gebildet. Ansehnliche Rücklagenbe-
stände gibt es nur noch in wenigen Städten.
Demgegenüber sind etliche kommunale Un-
ternehmen, vor allem Stadtwerke, in einer
sehr viel komfortableren Situation. Sie haben
nicht nur Sach-, sondern auch erhebliche Bar-
kapitalwerte. Dies beeinflusst das Cashflow-
Management kommunaler Unternehmen
nachhaltig positiv und fördert deren Investiti-
onsbereitschaft. Somit wird auch künftig Ei-
genkapital nicht gleich Eigenkapital sein. 

Die kommunalen Betriebe haben teilweise
deutlich höhere Verschuldungsspielräume.
Ihr Vermögen ist weitgehend rentierlich, d. h.
auch Basis für Unternehmensbewertung und
strategische Unternehmensentscheidungen.
Die Kommunalverwaltung im engeren Sinne
ist dagegen mit unrentierlichem Anlagever-
mögen belastet, das zwar im Hinblick auf die
gesetzlich vorgegebenen Pflichtaufgaben
nicht zur Disposition gestellt werden kann,

andererseits keine Bewegungsmöglichkeiten
bei künftigem Rating und perspektivischer
Verwertung eröffnet („heruntergekommene
Schulen erhöhen nicht die kommunale Kre-
ditfähigkeit“). 

„Bilanzunkritische“ Platzierung
Gerade Versorgungsbetriebe sind in der

Lage, alle drei wesentlichen Cashflow-Positio-
nen (operativ, investiv und finanzierungsbe-
zogen) mit positiven Werten zu besetzen. Sie
erreichen damit eine günstige Basis für anste-
hende Investitionen und können zugleich
den Umfang der langfristigen Verbindlich-
keiten begrenzen. Diese Chance können viele
Kommunalverwaltungen nicht wahrnehmen.
Ein transparenter Konzernabschluss wird
deshalb bei Stadt- und Gemeinderäten die
Hoffnung nähren, durch eine Verschiebung
von Investitionen in kommunale Unterneh-
men diese nicht nur schneller und effizienter,
sondern auch „bilanzunkritischer“ platzieren
zu können. In diesen Fällen wird es darauf
ankommen, die Gesamtverschuldungsspiel-
räume im Konzern Stadt angemessen und
zukunftsweisend zu taxieren. Im Übrigen
sind auch Stadtwerke vor dem Hintergrund
von Regulierung, Unbundling, Emissionsko-
sten und Beschaffungs- bzw. Erzeugungsauf-
wendungen nicht gegen Ertragsrisiken gefeit. 

Die gesetzliche Vorgabe, einen Konzern-
abschluss zu erstellen, wird auch den Einsatz
von Kennzahlen beflügeln. Mit ihren langjäh-
rigen Erfahrungen können die kommunalen
Unternehmen hier einen wichtigen Beitrag
leisten. In der notwendigen Anpassung an
die kommunale Situation kommt vor allem
Rentabilitätskriterien bei Umsatz und Kapi-
taleinsatz besondere Bedeutung zu. 

Große Kommunalunternehmen werden
künftig auch IFRS-Abschlüsse nach interna-
tionalem Rechnungsstandard vorlegen, mit
einer differenzierten Segmentberichterstat-
tung, Kapitalflussrechnung und einem detail-
lierten Eigenkapitalnachweis. In diesem Falle
gilt es, eine Abkopplung vom HGB-orientier-
ten Kommunalabschluss zu vermeiden. 

Eine weiterhin ausstehende Gemeindefi-
nanzreform, konjunkturbedingt sehr volatile
Steuereinnahmen, galoppierende Sozialauf-
wendungen, hohe Personalkosten und Pensi-
onslasten sowie überproportionale Kapital-
dienste zwangen viele Kommunen schon
über einen längeren Zeitraum, Maßnahmen
der Haushaltssicherung und Aufwandsre-
strukturierung zu ergreifen. Demgegenüber
haben es manche kommunale Unternehmen
verstanden, sich noch einen „letzten Platz an

der Sonne zu ergattern“. Stellenstreichun-
gen, Wegfall freiwilliger Leistungen, mäßige
Beförderungsperspektiven, Teilzeit- statt Voll-
zeitbeschäftigung waren und sind das Si-
gnum der Kommunalverwaltungen (aber
auch Stadtwerke und Verkehrsbetriebe haben
Restrukturierungsprozesse erfolgreich ge-
meistert). 

Mit dem Konzernabschluss und einheitli-
chen Kennzahlensystemen rückt die kommu-
nale Familie wieder näher zusammen. Bei al-
ler notwendigen Differenzierung, die vor al-
lem aufgaben- und ergebnisorientiert zu er-
folgen hat, werden von allen Beteiligten soli-
darische Beiträge gefordert. Einschnitte wer-
den dann auf sehr viel mehr Schultern ver-
teilt. 

Kommunale Zukunftstauglichkeit 

Kommunale Gesellschaften haben schon
in der Vergangenheit die Kernverwaltungen
von vielen wichtigen Aufgaben entlastet.
Rechtsformspezifisch wurden die dafür not-
wendigen Voraussetzungen im Unterneh-
men über Jahre geschaffen. Kernverwaltun-
gen versuchten mit Neuen Steuerungsmodel-
len und Geschäftsprozessoptimierung dieser
strategischen Zielsetzung zu folgen. Oft blieb
aber nur ein „Hinterherhecheln“. Mit dem
weiteren Baustein „Neues Haushaltsrecht“
im Rahmen eines New Public Management
könnte es nun gelingen, nicht zuletzt unter
Einbindung der privatrechtlich geführten
kommunalen Unternehmen auf dem Weg zu
einer modernen Verwaltung ein großes Stück
voranzukommen. 

Das Neue kommunale Finanzmanage-
ment wird bezogen auf Wirtschaftlichkeit
und Effektivität seinem Anspruch nur ge-
recht, wenn auch Aufbau- und Ablauforgani-
sation den neuen Finanzstrukturen ange-
passt werden. Mit zielorientiertem Projekt-
management werden die für die Umstellung
erforderlichen personellen und finanziellen
Ressourcen zweckdienlich eingesetzt. 

Die Zukunftstauglichkeit kommunalwirt-
schaftlichen Handelns hängt in ersten Linie
von Gestaltungsspielräumen, finanzieller
Dotation, Wirtschaftlichkeitsmaximen und
einem aufgabenkritisch fixierten Betäti-
gungsfeld von Kommunalpolitik und -verwal-
tung ab. Dabei kann ein neues Haushalts-
recht nur ein Baustein in einem großen Mo-
saik sein. Auf ihn zu verzichten, hieße aber
nicht nur, das Mosaik unvollendet zu lassen,
sondern zukunftsweisende Forderungen an
ein bürgerorientiertes und ressourcenbezo-
genes Finanzmanagement zu ignorieren.


